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Der Gemeinderat Pfäfers erlässt gestützt auf Art. 3 Gemeindegesetz', Art. 26 der Ge-

meindeordnung der Gemeinde Pfäfers vom 26. März 2010 und in Ausführung von Art. 2

Gesetz über den Feuerschutz? folgendes Reglement:

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich

Dieses Reglementregelt die Organisation und das Verfahren des öffentlichen

Feuerschutzes in der GemeindePfäfers.

ll. Feuerschutzorgane

Art. 2 Besorgung des Feuerschutzes

Die Gemeinde Pfäfers erfüllt die Aufgaben des Feuerschutzes nach den Vor-

schriften des kantonalen Rechts.

I. Feuerwehrersatzabgabe

Art.3 Grundsatz

1\Wer keinen Feuerwehrdienstleistet, entrichtet für das betreffende Dienstjahr die

gesamte Feuerwehrersatzabgabe.

2 Wer weniger als 60 % derfür ein Dienstjahr vorgeschriebenen Übungenbe-

sucht hat, kann für das betreffende Dienstjahr zur Feuerwehrersatzabgabever-

pflichtet werden.

3 Die Feuerwehrersatzabgabeist vom 1. Januar des Jahres, das dem vollendeten

20. Altersjahr folgt, und bis zum 31. Dezemberdes Jahres, in welchem das 50.

Altersjahr vollendet wird, zu leisten.

Art. 4 Befreiung von der Feuerwehrersatzabgabe

Von der Feuerwehrersatzabgabebefreitist:

a) wer während wenigstens 25 Jahren Feuerwehrdienstgeleistet hat.

b) der/die Ehegatte/in oder der/die in eingetragenerPartnerschaft lebende Part-

ner/in, wenn der/die andere Ehegatte/in oder der/die andere in eingetragener

Partnerschaft lebende Partner/in die Feuerwehrpflicht erfüllt hat.

c) Der Gemeinderat kann die Befreiung von der Feuerwehrersatzabgabein wei-

teren, begründeten Ausnahmefällen beschliessen.
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Art.5 Bemessung

! Die Feuerwehrwehrersatzabgabebeträgt höchstens 20 Prozent der einfachen

Steuer vom steuerpflichtigen Einkommen. Diese wird durch den Gemeinderat
festgelegt. Nach 15-jähriger Dienstzeit in der Feuerwehrreduziert sich die Er-
satzabgabe um die Hälfte.

* Auf den Bezug der Feuerwehrersatzabgabe wird verzichtet, wenn deren Be-
rechnungeinen Betrag von weniger als CHF 50.00 ergäbe.

IV.  Schlussbestimmungen

Art.6 Aufhebung bisherigen Rechts

Das Feuerschutzreglement vom 20.11.2003 mit Nachträgen vom 03.03.2004 und
06.03.2019 wird aufgehoben.

Art. 7 Vollzugsbeginn

Dieses Reglement wird rückwirkend ab 01.01.2024 angewendet.

Vom Gemeinderat Pfäfers erlassen am 06.12.2023.?

Der Gemeindepräsident: Der Gemeinderatsschreiber:

Axel Zimmermann Stefan Ackermann

Dem fakultativen Referendum unterstellt vom Mittwoch, 10.01.2024 bis Donnerstag,
08.02.2024
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